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Stellungnahme zum Inkrafttreten des neuen Festbetra gs für Hörhilfen für an 
Taubheit grenzende Patienten ab 01. März 2012 
 
 
 
Zum 01.03.2012 hat der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen einen 
neuen gesonderten Festbetrag für an Taubheit grenzende Versicherte eingeführt und 
hierbei erstmals detailliert Mindestanforderungen zu Ausstattungskomponenten und 
Anpassleistungen spezifiziert. 
  
Die in dieser Festbetragsdefinition genannten Ausstattungskomponenten reichen 
nicht aus. 
 
Für den Personenkreis der an Taubheit grenzend Schwerhörigen muss im Hörgerät 
zwingend eine Induktionsspule (T-Spule) zusätzlich zu den drei Hörprogrammen 
vorhanden sein. Sie ermöglicht die Nutzung von allgemein zugänglichen öffentlichen 
Induktionsanlagen, z.B. an Verkaufs und Informationsständen, auf Bahnhöfen und 
Flughäfen sowie in Verkehrsmitteln, Theatern, Kinos, Kirchen, Schulen, 
Volkshochschulen, Vortragssälen usw.  
 
Im Bundesbehindertengleichstellungsgesetz (BGG) wird im § 4 Barrierefreiheit 
festgelegt, dass "bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel (…) ohne fremde 
Hilfe zugänglich und nutzbar sein müssen.“ Im § 8 wird weiter spezifiziert, dass der 
komplette öffentliche Bereich Bau und Verkehr die Anforderungen zur Barrierefreiheit 
erfüllen muss. In DIN 18040-1 Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen, Teil 1: 
Öffentlich zugängliche Gebäude heißt es dazu im Kapitel 5.2.2 Informations-und 
Kommunikationshilfen: „In Versammlungs-, Schulungs- und Seminarräumen müssen 
für Menschen mit sensorischen Einschränkungen Hilfen für eine barrierefreie 
Informationsaufnahme zur Verfügung stehen. Siehe hierzu DIN 18041. (…) Im 
Allgemeinen ist eine induktive Höranlage sowohl für die Nutzer in der Anwendung als 
auch hinsichtlich der Bau-und Unterhaltungskosten die günstigste Lösung.“ Daher 
besteht die zwingende Notwendigkeit, dass Hörgeräte die technische Möglichkeit 
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bieten, induktive Höranlagen, die allgemein zugänglich sind, in der Öffentlichkeit 
nutzen zu können. Sonst wird für einen großen Personenkreis die Barrierefreiheit – 
trotz entsprechender Ausstattung der o. g. Bauten und Räume – verhindert. 
 
Immer wieder wird behauptet, die Induktions-Technik sei veraltet und nicht mehr 
zeitgemäß. Genau das Gegenteil ist aber der Fall. Diese inzwischen über 60 Jahre 
alte Technik wurde mit Inkrafttreten der europäischen Norm DIN EN 60118-4 so 
vervollkommnet, dass eine erstklassige Übertragung bis in das (an den persönlichen 
Hörverlust angepasste) Hörgerät möglich geworden ist. Seit Erscheinen der 
Raumakustik-Norm DIN 18041 und der Barrierefrei-Norm DIN 18040-1 wird diese 
Übertragungstechnik als "allgemein anerkannte Regel der Technik" angesehen. Viele 
neue Gebäude werden von vornherein mit Induktiven Höranlagen ausgestattet und in 
zahlreichen älteren Gebäuden werden derartige Anlagen derzeit nachgerüstet. Die 
Deutsche Bahn-AG hat zum Beispiel in den letzten 2 Jahren 31 Servicepoints und 48 
Reisezentren mit Induktiven Höranlagen ausgestattet bzw. nachgerüstet. Von Monat 
zu Monat werden es mehr. Dazu hat sie sich im 2. Programm zur Barrierefreiheit 
verpflichtet. Was nützen aber derartige Anlagen, wenn die Hörgeschädigten mangels 
einer Ausstattung ihrer Hörgeräte mit der T-Spule sie nicht nutzen können? 
 
Eine Markterhebung, die der DSB in den vergangenen 2 Jahren durchgeführt hat 
zeigte, dass von fast 500 erfassten verfügbaren Hörgeräte-Typen derzeit fast 50 % 
serienmäßig mit einer T-Spule ausgestattet sind. Bei gut 20 % der Hörgeräte-Typen 
(zumeist Im-Ohr-Geräte) ist die T-Spule zuwählbar. Einen Anteil von nahezu 100 % 
wird man nur erreichen können, wenn die Hörgeräte-Hersteller dazu veranlasst 
werden, die T-Spule bei allen Geräten serienmäßig einbauen zu müssen. 
 
Die T-Spule ist eine unverzichtbare Ausstattungskomponente für alle Hörgeräte, um 
das im BSG-Urteil B 3 KR 20/08 R vom 17.12.2009 beschriebene Ziel zu erreichen, 
die Hörbehinderung auch im Störschall und in größeren Personengruppen 
auszugleichen. 
 
Der Deutsche Schwerhörigenbund e.V. fordert den Spi tzenverband der 
Gesetzlichen Krankenkassen daher auf, die Festbetra gsbeschreibung zu 
ergänzen. 
 
 
Berlin, 04.06.2012 
 
 
 


